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22.12.2026 

GÄSTETAXE 
 
 
Abgabenerklärung für Gästetaxe 
 
Gemäß § 5 der Taxordnung der Gemeinde Fußach vom 08. Jänner 1997 (konsolidierte Fassung vom 
12.02.2024 – bitte beachten Sie Gebührenerhöhungen immer zum 01.01. der Folgejahre – werden  
folgende Nächtigungen bekanntgegeben: 
 
 
Antragsteller/in 
 
Kundennr. Für den Monat 
  
 
 
Name 
 
Anschrift 
 
 
 
Berechtigung der Gästetaxe Datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung 
Gesamtanzahl Nächtigungen  
 Ich willige ein, dass meine personen- 
Nächtigungen Befreit              - bezogenen Daten zum Zweck der 
 Bearbeitung meines Anliegens 
Gästetaxepflichtige Nächtigungen verarbeitet werden. 
 
X Tarif in EURO pflichtig 
 
Gästetaxe in EURO 
 
www.fussach.at/Gemeindeamt/Informationen/Datenschutz 

 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
Hilfestellung zur Berechnung 
(Gästetaxepflichtige Nächtigungen = Gesamtanzahl Nächtigungen minus Nächtigungen befreit) 
(Gästetaxe in EURO = gästepflichtige Nächtigungen x Tarif – z.B. 2026: € 2,60) 
 
 
     Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 
angegeben habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden können und dass wissentlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben als Steuerhinterziehung bestraft werden können. 

 


